
Förderrichtlinie und Förderantrag 2010 
 für Erdgasfahrzeuge 
 

 

Gegenstand und Höhe der Förderung 
Gefördert wird die Anschaffung eines Neufahrzeuges mit Erdgasantrieb sowie die erstmalige Umrüstung 
eines Gebrauchtfahrzeuges für den Erdgasbetrieb mit einem Zuschuss in Höhe von 900,- EURO. Darüber 
hinaus wird das Aufbringen von Aufklebern zum Thema Erdgas „ Erdgas – Ich fahre günstiger“ in Form eines 
Tankguthabens im Gesamtwert von 600,- EURO über 3 Jahre gefördert. Das Tankguthaben beträgt 200,- 
EURO pro Jahr und wird jährlich gutgeschrieben. Das Tankguthaben kann an der ARAL-Tankstelle Olaf 
Naumann, Hardt 76, 40764 Langenfeld oder an der BfT-Tankstelle, Hans-Böckler-Str. 66, 40764 Langenfeld 
ausschließlich für Erdgas eingelöst werden. 

1. Zuwendungsempfänger 
Das Förderprogramm gilt exclusiv für Kunden der Stadtwerke Langenfeld GmbH. Förderberechtigt sind 
natürliche und juristische Personen, die erstmalig ein erdgasbetriebenes Kraftfahrzeug erwerben bzw. 
umrüsten und im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Langenfeld GmbH wohnen, bzw. Ihren Firmensitz 
haben und dort auf Ihren Namen zulassen. Das Fahrzeug muss auf den Antragsteller zugelassen sein.  

2. Zeitraum der Förderung 
Das Förderprogramm beginnt zum 01.01.2010 und ist zunächst bis zum 31.12.2010 befristet. Ein Fahrzeug 
kann nach dieser Förderrichtlinie nur einmal gefördert werden. Wurde das Erdgasfahrzeug bereits gefördert, 
so kann nur noch das Aufbringen der Aufkleber gefördert werden. Es erfolgt keine Barauszahlung eines 
noch bestehenden Guthabens auf der Tankkarte, wenn das Fahrzeug stillgelegt oder verkauft wird. Nicht 
eingelöstes Guthaben verfällt. 

3. Verfahren 
Der Antragsteller hat vor Anschaffung bzw. Umrüstung diesen Förderantrag zu stellen. Bei 
Antragsstellung fehlende Daten sind nachzureichen. Nach Eingang des Antrages erhält der Antragsteller 
eine zeitlich befristete Förderzusage. Nach Fristablauf verfällt diese Zusage. Der Zuschuss wird nach 
Vorliegen aller Unterlagen auf das vom Antragsteller angegebene Konto überwiesen. Die Tankkarte wird 
nach Aufbringung der Aufkleber und Vorführung des Fahrzeuges bei der Stadtwerke Langenfeld GmbH, 
Solinger Straße 41 durch die ARAL-Tankstelle bzw. durch die BfT-Tankstelle ausgestellt und der Kunde wird 
über die Abholung informiert. Das Tankguthaben wird für jeweils 1 Jahr aufgeladen. Vor einer Verlängerung 
des Tankguthabens in Verbindung mit der Werbeaufschrift muss das Fahrzeug bei den Stadtwerken 
vorgeführt werden.  

Der  Förderantrag ist mit einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und der 
Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) einzureichen.  
 
Antragsteller: 
 
Name, Vorname:  
Firma:  .........................................................................  
Straße, Nr.:  
PLZ/Ort:  
Telefon/Fax:  
Kundennummer (Stadtwerke): ......................................  
Bankverbindung: 
Kreditinstitut:   
Bankleitzahl:  
Konto-Nr.:  
E-Mail: .........................................................................  
 

Fahrzeug: 
 

 Neufahrzeug  Umrüstfahrzeug 
 PKW  Transporter 
 Gebrauchtfahrzeug (nur Aufkleber) 

Kennzeichen:  
Hersteller:  
Modell:  
Ident.-Nr:  ......................................................  
(Fahrzeugbrief) 
Datum erste Zulassung: .............................  
ggf. Datum der Umrüstung: ........................  

 Zuschuss 900,-€ 
 Aufkleber - Tankgutenhaben 600,- € über  

3 Jahre (200,- €/Jahr- jährliche Vorführung) 
 Aral-Tankstelle (Hardt 7,L´feld) 
 BfT-Tankstelle (Hans-Böckler-Str. 66, L´feld)

 
Der Antragsteller versichert, dass das o.g. Fahrzeug bisher nicht gefördert wurde. Sollte sich herausstellen, 
dass das o.g. Fahrzeug in der Vergangenheit gefördert wurde, verpflichtet sich der Antragsteller, den Förder-
betrag an die Stadtwerke Langenfeld GmbH zurückzuzahlen. 
 
Ort, Datum ............................................................... Unterschrift Kunde .................................................................... 

08.03.2010 


